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ORTSENTWICKLUNGSGUTACHTEN GEMEIND^HELDENSTE.'N 

FACHBEITRAG LANDSCHAFTSPLANUNG 

LÄRM: 13 12 Null-Lösung 

BÜRO HEINZ KINDHAMMER BÜRO ÖKOPLAN 9/94 

Tabelle: "Verkehrsprognose' 

Pos. I Strassenvariante, Straßenabschnitt | Kfz/24 Std 

1 BAB Variante Haag/Süd 

- westlich Anschluß Heldenstein 
(MÜ 37 - St 20841 

• östlich Anschluß Heldenstein 
(St 2084 - St 20911 

36.000 

44.000 

2 BAB Variante Dorfen/Süd 

- westlich Anschluß Heldenstein 
(MÜ 22 - St 2084 - B 12) 

- östlich Anschluß Heldenstein 

(St 2084 - St 20911 

28.000 

44.000 

3 B 12 - Null-Lösung (ohne A 94| 
- östlich Knoten St 2084 
- westlich Knoten St 2084 

14.100 
11.100 

4 Staatsstraße St 2084 I 

- Nördlich Knoten B 1 2 4 428 

5 
5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Kreisstraßen 

MÜ 15 (Kühhamerstr.) 
- zwischen MÜ 38 und Knoten B 12 
MÜ 25 

• südlich Knoten MÜ 13 
- südlich Knoten MÜ 38 
MÜ 38 (Münchner Straße) 
- östlich Heldenstein 

- Ortsbereich Heldenstein bis Knoten Mü 15 
- zwischen Knoten MÜ 15 und MÜ 40 

- Ortsbereich Harting zwischen Knoten MÜ 40 und MÜ 25 
MÜ 40 
- zwischen Knoten St 2084 und MÜ 38 

1.961 

3.1 18 
2.737 

1.866 
1.650 
2.034 

4.542 

1.953 

6 
6.1 

6.2 

Sonstige bedeutende Staßen im Ortsbereich 
Kirchstraße bzw. Lauterbacher Str. 
- zwischen MÜ 38 und Schulstraße 
- zwischen Schulstr. und Bergstr. 
Schulstraße 

- zwischen MÜ 38 und Kirchstr. 

1.165 
1.382 

845 

Pos. | Eisenbahntrasse Zugbewegung 
/24 Std 

7 
7.1 | 

Bahnstrecke München - Mühldorf 
Gemeindebereich 71 



ORTSENTWICKLUNGSGUTACHTEN GEMEIND^HELDENSTEIN 
FACHBEITRAG LANDSCHAFTSPLANUNG 

LÄRM: Trasse Haag / Süd 

mit £50 dB belasteter Bereich 

mit £55 dB belasteter Bereich 

^7 

fl 

BÜRO HEINZ KINDHAMMER BÜRO ÖKOPLAN 9/94 

ORTSENTWIcHfllNGSGUTACHTEN GEMEINDE HELDENSTEIN 

. FACHBEITRAG LANDSCHAFTSPLANUNG 

Trasse Dorfen / Sud 
B 12 Restverkehr 

mit £50 dB belasteter Bereich 

mit > 55 dB belasteter Bereich 

LÄRM; 

BÜRO HEINZ KINDHAMMER BÜRO ÖKOPLAN 9/94 
ao 
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2. RECHTSGRUNDLAGEN 

Die Gemeinde Heldenstein erläßt aufgrund 

- § 2 Abs. 1, § 9 und § 10 des Baugesetzbuches ( BauGB ) 
- Art. 23 der Gemeindeordung für den Freistaat Bayern ( GO ) 
- Art. 98 der Bayerischen Bauordnung ( BayBO ) 
- der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des 

Planinhaltes ( PlanzV) 
- der Verordnung über die bauliche Nutzung von Grundstücken ( BauNVO ) 

in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlußes gültigen Fassung diesen, vom Architektur¬ 
büro Franke und Messmer, München / Emskirchen gefertigten Bebauungsplan für das Bau¬ 
gebiet „ Weidenbach , Kehrhamer Feld “ als Satzung. 

3. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN 

3.1 Geltungsbereich 

3.1.1 BJBLl Grenze des Geltungsbereiches 

3.2 Art der baulichen Nutzung 

3.2.1 WA Allgemeines Wohngebiet gern. § 4 BauNVO 

3.3_ 

3.3.1 @ 
3.3.2 GR 258 

3.3.3 WH 5,60 

3.3.4 FH 7,80 

3.3.5 | 5,0 j 

3.3.6 T *434 

Maß der baulichen Nutzung 

Zahl der Vollgeschosse, zwingend (i.V. mit 5.2.2 ) 

Grundfläche GR , mit Flächenangabe 

maximale Wandhöhe 

maximale Firsthöhe 

Maßangabe in Metern als maßliche Anbindung und Fixierung der ma¬ 
ximalen Grundfläche (in Verbindung mit 3.4.2 + 3.4.3 ) 

Höhenangabe bei zu veränderndem Gelände 
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3.4_ 

3.4.1 0 

3.4.2 b 

3.4.3 ——• 

3.4.4 - 

3.4.5 - 

3.4.6 PU T 

3.4.7 P/S 

3.4.8 [v; 

Bauweise, Baugrenze, Gestaltung_ 

offene Bauweise 

besondere Bauweise ( Schallschutzbebauung nach Westen in Rich¬ 
tung Trasse A 94 ) 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen 

Baugrenze 

Firstrichtung bei Satteldach 

Pultdach mit Lage des Firstes ( Siehe 5.2.3 ) 

Pultdach oder flaches Satteldach möglich ( Siehe 5.2.3 ) 

Fläche für Nebengebäude 

3.5_ 

3.5.1 

3.5.2 - 

3.5.3 —n 

3.5.4 

3.5.5 

3.5.6 

3.5.7 

3.5.8 

Verkehrsflächen_ 

Straßenverkehrsfläche 

Straßenbegrenzungslinie 

Fußweg 

Maßangabe für die öffentlichen Verkehrsflächen 
( siehe auch Regelquerschitte S. 3 und 4 ) 

Zufahrt 

Fläche für Garage oder offene Stellplätze 

Stellfläche für Mülltonnen ( am Abholtag ) 

Sichtdreiecke mit Meterangabe der Schenkellängen 

3.6 Grünordnung__ 

öffentliche Grünfläche als straßenbegleitender Schotterrasen 

öffentliche Grünfläche ; Wiese , einschürig, auf nährstoffarmem 
Substrat 

Spielplatz 
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3.6.4 

3.6.5 

3.6.6 

3.6.7 

3.6.8 

3.6.9 

zu erhaltender Baum 

zu beseitigender Baum 

Pflanzgebote 

Pflanzgebot (gem.§ 9Abs.1Nr.25 BauGB)auf privater Grünfläche: die 
dargestellten kleinkronigen Bäume (k) und großkronigen Bäume (g) 
müssen innerhalb eines Jahres nach Bezug gepflanzt werden ( siehe 
5.4.3) 

zu pflanzender, großkroniger Baum ( siehe 5.4.3 ) 

Hausbaum ( H ) als Pflanzgebot auf privater Grünfläche ( kleinkroni- 
ger Baum gern. 5.4.3 ) 

zu pflanzende Sträucher ( s ) 
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4. HINWEISE DURCH PLANZEICHEN 

4J_ 

4.1.1 o-o 

4.1.2 -o-*-o- 

4.1.3 - 

4.1.4 270/1 

Grundstück__ 

Bestehende Grundstücksgrenze 

aufzuhebende Grundstücksgrenze 

vorgeschlagene neue Grundstücksgrenze 

momentane Flurstücknummer 

4.2 Gebäude__ 

Wohngebäude, Bestand 

gewerblich genutztes Gebäude / Nebengebäude, Bestand 

vorgeschlagene, neue Gebäude 

4.3 

4.3.1 

Gelände_ 

Höhenlinien mit Höhenangabe ü.N.N. 

offene Straßenentwässerung in Graben 

4.4 

4.4.1 

4.4.2 

Vegetation_ 

bestehende Bäume 

bestehende Hecken 

4.5 Verkehr 

4.5.1 MÖ 21 Klassifizierte Straße 

4.5.2 / / / Feldweg mit wassergebundener Decke 



GEMEINDE HELDENSTEIN BEBAUUNGSPLAN WEIDENBACH, KEHRHAMER FELD 13 

5. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT 

5.1 Art und Maß der baulichen Nutzung_ 

5.1.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist gern. § 4 BauNVO ein Allgemeines 
Wohngebiet ( WA ) festgesetzt 

5.1.2 Das Maß der baulichen Nutzung ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gern. 
§§ 16, 17 und 19 BauNVO festgelegt, durch 

- die zulässige Grundfläche ( GR ) als Ordnungszahl, dargestellt durch die maßliche 
Festlegung des durch Baugrenzen gefassten Bauraumes 

- die Zahl der Vollgeschosse 

- die Höhenentwicklung der baulichen Anlagen, bezogen auf die Höhe der jeweils 
angrenzenden Erschließungsstraße oder das gemittelte Gelände als maximale 
Wandhöhe und maximale Firsthöhe ( siehe 5.2.4 ) 

5.1.3 Garagen und Nebengebäude außerhalb der als überbaubar gekennzeichneten Flä¬ 
chen sind nicht möglich. 

5.2 Bauweise , Baugrenzen , Gestaltung__ 

5.2.1 Festgesetzt ist westlich der Erschließungsstraße die besondere Bauweise gern. § 22 
Abs.4 BauNVO als Schallschutzbebauung, östlich davon die offene Bauweise ge¬ 
mäß § 22 Abs.1 BauNVO. Durch die vermaßten Bauräume werden Flächen festge¬ 
setzt, in denen nur Einzelhäuser mit seitlichem Grenzabstand zulässig sind ( § 22 
Abs. 2 BauNVO ) 

5.2.2 Haustypen 

Die Bebauungsplanung basiert auf einem Standard-Haustyp (siehe Regelquer¬ 
schnitt). Die im folgenden aufgezählten Merkmale sind zu beachten : 

- Wohnhaus mit zwingend zwei Vollgeschoßen 
- Satteldach, Neigung durch Firsthöhe und Wandhöhe fixiert 
-Anbauten mit höchstens einem Vollgeschoß und Pultdach 
- Mindestabstand des Anbaudaches zur Traufe des Hauptdaches 1 m 
- Baikone und Wintergärten als untergeordnete Bauteile möglich 
- maximal 2 Wohneinheiten in einem Gebäude 
- kein ausgebautes Dach mit Gauben zulässig 
- kein Vollgeschoß im Keller zulässig 

5.2.3 Garagentypen und Nebengebäude 

Im Baugebiet sind 3 geringfügig sich unterscheidende Bedachungsarten für Gara¬ 
gen und Nebengebäude vorgesehen : 
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- Garage mit Pultdach als giebelseitiger Anbau an das Hauptgebäude 
- Garage mit Pultdach oder Satteldach als traufseitiger Anbau an das Hauptgebäude 
- Garage oder Nebengebäude mit Satteldach oder Pultdach , freistehend 
Alle Varianten basieren auf demselben Bautyp : 
- Konstruktion als verputztes Mauerwerk oder verschalte Holz- / Massivkonstruktion 
- Wandhöhe max. 2,3 m über OKF Garage/Nebengebäude 
- Dachneigung 10° - 18° 
- Ziegeldeckung; falls notwendig mit dichter Unterkonstruktion 

5.2.4 Hauptgebäude (mit zwingend zwei Vollgeschoßen) 

Die Höhenlage der Fußbodenoberkante des 1. Vollgeschosses wird mit max. 20 cm 
über Geländeoberkante bezogen auf die angrenzende Erschließungsstraße als 0.00 
Höhe festgelegt ( Höhe der Straße gemessen in der Flucht des Firstes ). In den Fäl¬ 
len, wo kein Bezug zur Erschließungsstraße möglich ist, soll das Gebäude gemittelt 
in das Gefälle der Grundstücke einbeschrieben werden. 
Bezugnehmend auf diese Ausgangshöhe ist die maximale Wandhöhe mit 5,6 m 
und maximale Firsthöhe der Gebäude mit 7,8 m bei einer maximalen Gebäudebrei¬ 
te von 9,0 m festgelegt. Die Dachneigung ergibt sich zwangsläufig und ist deshalb 
nicht festgelegt. 

5.2.5 Anbauten an Hauptgebäude ( zwingend ein Vollgeschoß ) 

Für die Anbauten an die Hauptgebäude sind keine Höhenvorgaben vorgesehen. 
Lediglich soll die Firsthöhe der Pultdächer mindestens 1,3 m unter der Wandhöhe 
des Hauptgebäudes bleiben. 
Gleichzeitig ( ergänzend ) gelten die Erläuterungen zur Höhenlage mit ihren darge¬ 
stellten Festsetzungen ( Seite 5 ) 

5.2.6 Immissionsschutz 

Bei der Planung der Gebäude innerhalb des Geltungsbereiches ist individuell auf die 
Emmissionssituation zu reagieren, sei es mit geeigneter Grundrissorientierung, Ori¬ 
entierung von Lüftungsfenstern zur schallabgewandten Seite oder Einbau von Fen¬ 
stern mit Zwangslüftung. 

5.3 Äußere Gestaltung gern. § 9 Abs.4 BauGB i.V.m. Art.98 BayBO )_ 

5.3.1 Als Dacheindeckungsmaterial der Hauptbaukörper samt massiven Anbauten wird 
naturrote Ziegeldeckung festgesetzt. Für nachträgliche Ergänzungen ( z.B. Winter¬ 
gärten ) und Vordächer ( Eingang ) sind Glasdächer erwünscht. 

5.3.2 Dacheinschnitte sind unzulässig. 

5.3.3 Materialwechsel innerhalb einer Fassadenfläche ( z.B. EG verputzt, Giebel ver¬ 
schalt) wird auch an den Garagen ausgeschlossen. In sich geschlossene Baukörper 
als Anbauten, ob Garagen oder die Erweiterungen des Wohnbereichs, können im 
Material wechseln. 
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5.3.4 Alle Fassaden sind entweder als verputzte, gestrichene Mauerflächen oder als ver¬ 
schalte Holzflächen auszuführen. 

5.3.5 Die Farbgestaltung der Gebäude soll auf wenige Töne beschränkt sein. Faschen an 
Fenstern können im Farbton abgesetzt werden. 
Verschalte Flächen können im Naturton belassen werden oder in einer bei Holz 
traditionell eher kräftigen Farbe gestrichen werden. 

5.3.6 Als Einfriedungen sind zugelassen : 
Holzzaun als Latten- oder Staketenzaun, verbindlich entlang der Straßen. 
Zwischen den Grundstücken und als Ortsrand sind auch Maschendrahtzäune mög¬ 
lich. 
Maximale Höhe jeweils 1,00 m. Der Verzicht auf eine Einfriedung ist möglich. 

5.4 Grünordnung 
( Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft) 

5.4.1 Ausbildung eines befahrbaren, grünen Straßenrandes durch 2 m breiten, einseitigen 
Schotterrasen. Eine andauernde Beparkung ,ob im Sinne eines öffentlichen Park¬ 
platzes oder eines privaten, ist ausgeschlossen. 

5.4.2 Die öffentlichen Grünflächen sind mit einer Oberbodenschicht von max. 5 cm herzu¬ 
stellen. Die Flächen sind als Wiese, zweimahdig, auf nährstoffarmem Substrat aus¬ 
zubilden ( Blumenwiese ). 

5.4.3 Allgemein sind folgende heimische Arten zu verwenden : 

Großkronig (g) 

acer platonides 
acer pseudoplatanus 
aesculus hippocastanum 
fraxinus excelsior 
prunus avium 
quercus robur 
quercus petraea 
tilia cordata 

Spitzahorn 
Bergahorn 
Roßkastanie 
Gemeine Esche 
Vogelkirsche 
Stieleiche 
Traubeneiche 
Winterlinde 

Kleinkroniq (k) 

Obstbaum Hochstämme 
acer campestre 
sorbus aucuparia 
sorbus torminalis 
carpinus betulus 

Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge, Walnuß 
Feldahorn 
Gemeine Eberesche 
Elsbeere 
Hainbuche 

Sträucher ( s ) 

amelanchier canadensis Felsenbirne 
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aronia melanocarpa 
cornus sanguinea 
coryllus avenalla 
crataegus oxycantha 
euonymus europaeus 
kerria 
mespilus germanica 
philadelphus 
prunus spinosa 
ribes 
rubus 
sambucus nigra 
spiraea 
syringa 
viburnum opulus 
weigelia 
Rosen in Arten und Sorten 

Apfelbeere 
Roter Hartriegel 
Hasel 
Weißdorn 
Pfaffenhütchen 
Ranunkelstrauch 
Mispel 
Pfeiffenstrauch 
Schlehe 
Johannisbeere 
Himbeere, Brombeere 
Hollunder 
Spierstrauch 
Flieder 
Wasserschneeball 
Weigelie 
(insbesondere Strauchrosen ) 

5.4.4 Nachfolgend aufgeführte Gehölze dürfen nicht gepflanzt werden 

chamaecyparis Scheinzypresse 
thuja Lebensbaum 
rotlaubige Gehölze 
Trauer- und Säulenformen 
Nadelgehölze ( um die angrenzenden Monostrukturen aufzulockern ) 

5.4.5 Offene Stellplätze dürfen nicht versiegelt werden, sofern nicht nach anderen 
Rechtsvorschriften eine Versiegelung des Bodens erforderlich ist. Als Beläge sind 
Pflaster mit Rasenfuge, Rasengittersteine oder Schotterrasen zulässig. 

5.4.6 Auf jedem Grundstück muß ein Hausbaum ( H ) gepflanzt werden, dem Straßen¬ 
raum zugeordnet. Vorzusehen ist ein kleinkroniger Laubbaum wie unter 5.4.3 aufge¬ 
führt. 
Am westlichen, weiter einsehbaren Ortsrand ist ebenfalls ein Pflanzgebot auf priva¬ 
ten Freiflächen vorgesehen. 

5.4.7 Gegenüber landwirtschaftlich genutzten Flächen ist gern. Art. 48 AGBGB ( Gesetz 
zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuches ) bei Bäumen mit mehr als 2 m Hö¬ 
he ein Grenzabstand von 4m einzuhalten. 

5.5 Verkehr 

5.5.1 Die eingetragenen Sichtdreiecke sind von baulichen Anlagen, Anpflanzungen und 
Ablagerungen über 1,0 m Höhe, gemessen am angrenzenden Fahrbahnrand freizu¬ 
halten. Ausgenommen sind einzeln stehende, hochstämmige Bäume, mit einem 
Astansatz von mindestens 3,5 m Höhe. 
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6. VERFAHRENSVERMERKE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Aufstellungsbeschluß am - 1. Aug, 199S 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

Vorgezogene Bürgerbeteiligung 

gern. § 3 Abs.1 BauGB 

am. 
- h. Aua 1395 

vom. 
2 5. April 1996 

Öffentliche Auslegung 

gern. § 3 Abs. 2 BauGB 

vom 

bis... 

2;F. Aoril 1996 

- h. Juni 1936 

Satzungsbeschluß gern § 10 BauGB am - 3. Dez. 193S 

Anzeige- bzw. Genehmigungsverfahren beim Landratsamt 

gern. § 11 Abs. 3 BauGB 

1 3. Feb. 1997 
vom. 

. 1 7 Feb. 1997 
K i c- 

7. Bekanntmachung der Durchführung des 
Anzeige / Genehmigungsverfahrens gern. § 12 BauGB 21..Feb.l997. 

Heldenstein, 04.12.1996 

Bürgermeister 

Dem Landratsamt Mühldorf a. Inn wurde der 
qemäß § 11 BauGB angezeigt. Das Landratsamt 
bestätigte mit Bescheid vom 17.02.1997 Az . : 
35/4 st, daß der Bebauungsplan bei Beachtung 
gen keine Rechtsvorschriften verletzt. 

Bebauungsplan 
Mühldorf a. Inn 

61-610/2 Sg. 
von drei Aufla- 
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BEGRÜNDUNG 

gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 

Fassung Dezember 1996 
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7.1 Planungsrechtliche Voraussetzungen____ 

7.1.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Das Baugebiet “ Weidenbach, Kehrhamer Feld “ ist auf die Flurnummern 277 
(Teilfläche), 278, 279,279/1, 279/2 und 357 (Teilfläche) beschränkt. 

7.1.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der genehmigte Flächennutzungsplan der Gemeinde Heldenstein stammt aus dem 
Jahr 1985 ( ROB Nr. 421 - 4621.1 - Mü 8-1 ). In der 2. Flächennutzungsplanände¬ 
rung vom Juni 1992 sollte das Baugebiet Kehrhamer Feld aufgenommen werden, 
die Genehmigung ( Az.: 412-4621-Mü-8-1 (92)) wurde jedoch nur mit der Einschrän¬ 
kung erteilt, vorgenannte Fläche nicht aufzunehmen. 
Gegen diese Flächenversagung erhob die Gemeinde Heldenstein Widerspruch, der 
zur Prüfung der baulichen Entwicklung auch des Ortsteiles Weidenbach im Rahmen 
eines Interdisziplinären Ortsentwicklungsgutachtens führte. 
Mit Bescheid der Regierung von Oberbayern vom 19.6.1995 ( Az. 421-4621-Mü-8- 
2/92 ) wurde dem Widerspruch abgeholfen und die Bebauung genehmigt. 

7.1.3 Aussagen des interdisziplinären Ortsentwicklungsgutachtens 

Alle am Gutachten beteiligten Einzeldisziplinen sahen eine bauliche Entwicklung 
Weidenbachs auf dem Kehrhamer Feld als vertretbarste Möglichkeit an und schlu¬ 
gen der Gemeinde Heldenstein die Reduzierung anderer vorgesehener Bauflächen 
(im Isental) vor. 

7.1.4 Anlaß der Planung 

Das Baugebiet „Kehrhamer Feld“ dient, entsprechend den Aussagen des Ortsent¬ 
wicklungsgutachtens, ausschließlich der Befriedigung des Wohnflächenbedarfs der 
Bevölkerung des Ortsteiles Weidenbach. 

7.2. Rahmenbedingen der Planung_____ 

7.2.1 Umgebung , Bestand 

Die vorliegende Planung schließt im Westen an die bestehende Bebauung des alten 
Ortskemes an. Topographie und Bewuchs führen trotz dieser Nähe zu einer klaren 
Trennung von Alt und Neu. 
Die bestehende Ortsmitte von Weidenbach erfährt durch die Planung langfristig eine 
Aufwertung, weil sie wieder zur geographischen Mitte wird. 
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7.2.2 Lage und Flächendarstellung 

Wohngebäude, maximale Wohneinheiten 

Netto- Wohnbauland 

öffentliche Verkehrsflächen, Bestand 

öffentliche Verkehrsflächen, neu (incl. Schotterrasen ) 

_öffentliche Grünflächen_ 

Fläche des Bebauungsplanumgriffes 

14/28 WE 

12.420,00 m2 

205,00 m2 

1.744,50 m2 

1.196,00 m2 

15.565,50 m2 

7.2.3 Topographie 

Der Ortsteil Weidenbach grenzt im Norden an das Isental. Von Rattenkirchen kom¬ 
mend ist vom alten Ortskern aufgrund der zum Isental auslaufenden Hügelland¬ 
schaft kaum etwas zu sehen. Insofern nimmt das Baugebiet Kehrhamer Feld in Zu¬ 
kunft eine exponierte Lage ein. 
Die Höhenlage und Höhenentwicklung ist eher zurückhaltend. Ansteigend vom Ni¬ 
veau des Weidenbaches mit 365 m, erstreckt sich das Baugebiet auf einem nach 
Südosten geneigten Rücken, dessen maximale Höhe in der Nordwestecke bei 375 
m liegt. 

7.2.4 Immissionsschutz 

Zur Überprüfung der Immissionssituation wurde ein Schallschutzgutachten vom In¬ 
genieurbüro Köckeis, Deggendorf angefertigt. Es ist als Anlage dem Bebauungsplan 
beigefügt. 

Im Randbereich des überplanten Gebietes werden durch die Bahnlinie München- 
Simbach und die geplante Autobahn A94 München-Passau die schalltechnischen 
Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ für allgemeine 
Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 45dB(A) nachts um maximal 4 dB(A) nachts 
überschritten. 
Diese Überschreitungen können aus immissionsschutztechnischer Sicht ohne zu¬ 
sätzliche Schallschutzmaßnahmen hingenommen werden. Genauere Auskunft über 
die Lärmbelastung ist dem o.g. Gutachten zu entnehmen. 

Zur baulichen Unterstützung des Immissionsschutzes durch die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes ist im Westen eine geschlossene Bebauung in Richtung Trasse A 
94 vorgesehen, welche die Erdgeschoßbereiche und Aufenthaltsbereiche im Freien 
von der Lärmquelle abschirmt. 
Die der Emmissionsquelle Bahn am nächsten gelegenen Gebäude sollen durch die 
Vorgabe des Bauraumes rein südorientiert vorgesehen werden, so daß ausschließ¬ 
lich Nebenräume, Treppen und Garagen zur Emmissionsquelle orientiert sind. 
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7.2.5 Altlasten 

Das Baugebiet wurde bisher landwirtschaftlich genutzt. Altlasten sind nicht bekannt. 

7.3 Planungskonzept__ 

7.3.1 Zielsetzung 

Die Planung versucht folgende Gestaltungskriterien umzusetzen : 
- Entwicklung einer räumlichen Mitte im Planungsgebiet, um in Verbindung mit dem 

Prinzip der Reihung einen differenzierten Eindruck von Dichte und Weite zu erzeu¬ 
gen. 

- Bei allen Gebäuden wird darauf geachtet, daß eine sinnvolle Orientierung zur Son¬ 
ne und zu den Freibereichen des Grundstücks entsteht. 

- Form und Lage fixiert sind, bezüglich der Gestaltung dem einzelnen Bauwerber 
möglichst viele Freiheiten lassen, soll zu einem ausgewogenen Gesamtkonzept 
beitragen. 

- Dem angestrebten Schallschutz wird durch die Orientierung der Gebäude bzw. ei¬ 
nem geschlossenen südwestlichen Ortsrand Rechnung getragen. 

7.3.2 Erschließung 

Der vorliegende Entwurf versucht den Erschließungsaufwand, und damit den Grad 
der versiegelten Fläche zu mininieren. Insbesondere wird auf den Bau von befestig¬ 
ten Fußwegen verzichtet, da mit einem geringen Fährverkehr zu rechnen ist. Statt 
dessen wird die Fahrbahn von einem 2m breiten Schotterrasenstreifen begrenzt, der 
als Stau-, Ausweich-, bzw. Rangierraum dient. 
Die Form des Grundstücks führt zu einer U- förmigen Erschließungsstraße, die einen 
Wendehammer überflüssigmacht. An ihren Knickpunkten werden über zwei kurze 
Wohnwege 2 bzw. 3 weitere Grundstücke erschlossen und gleichzeitig die kurze 
Fußweganbindung zum Dorf ermöglicht. 
Lediglich eine Einheit wird, angrenzend an den Bestand vom Feldweg aus erschlos¬ 
sen. 
Um eine problemlose Müllentsorgung zu gewährleisten, können auf der öffentlichen 
Grünfläche ein oder zwei kleine Tonnenabholplätze eingerichtet werden. 

Die Stromversorgung erfolgt durch die Isar-Amper Werke, Mühldorf die Wasserver¬ 
sorgung durch die Gemeinde Heldenstein. Die Müllentsorgung wird durch den Land¬ 
kreis Mühldorf/Inn vorgenommen, die Entwässerung erfolgt entlang der Kreisstraße 
MÜ 21 und wird durch die Verwaltungsgemeinschaft Heldenstein erstellt und unter¬ 
halten. 
Die zum Anschluß erforderlichen Verteilerschränke sind integriert in die Zäune auf 
Privatgrund unterzubringen. 

7.3.3 Haustyp, Garagen 

Die Planung verfolgt bezüglich Festsetzungsdichte bei den Gebäuden folgendes 
Ziel: 
der Bebauungsplan legt Gebäudeausmaße und Form sehr eng fest. Gleichzeitig 
werden nur wenige Festsetzungen bezüglich der eigentlichen Gestaltung der Ge¬ 
bäude formuliert. 
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Ein zweigeschoßiges Wohngebäude mit flacher Dachneigung soll zum Grundmodul 
der Bebauung werden, durch eingeschoßige Anbauten ergänzt und variiert. 
An diesen Baukörper werden zum größeren Teil Garagen mit Pultdach giebelseitig 
angelehnt. In zwei Fällen wird die Garage traufseitig angebaut. 
Die Gebäude, die den westlichen Ortsrand formulieren, erhalten eingeschossige 
Anbauten , die teils als Erweiterung des Wohnraumes dienen können, aber auch als 
überdachter Freisitz oder zur Unterbringung von Gartengeräten. Der Winkeltyp be¬ 
wirkt den räumlichen Abschluß der Bebauung im Westen. 
Alle Garagendächer müssen mit geringer Dachneigung auskommen um sinnvolle 
Anschlüsse an die Hauptbaukörper zu ermöglichen. Dies ist auch mit der geforder¬ 
ten Ziegeldeckung machbar ( dichtes Unterdach ). 

7.3.4 Grünordnung 

Die Festsetzungen zur Grünordnung tragen dazu bei, die Folgen des Eigriffs in den 
Naturhaushalt gering zu halten. Eine intensive, standorttypische Eingrünung der Be¬ 
bauung, die gleichzeitig zur Differenzierung der Räume beiträgt, wird auf öffentli¬ 
chem und privatem Grund festgesetzt. Die bestehende Baumreihe nördlich des 
Feldweges wird Bestandteil der Festsetzungen um deren Erhalt als grünes Rückgrat 
der Siedlung sicherzustellen. 

Der Straßenraum soll durch das Pflanzen eines Hausbaumes auf jedem Grundstück 
eine abwechslungsreiche Gestalt erhalten. Der „Hausbaum“ trägt zu einer stärkeren 
Identifizierung der zukünftigen Anwohner mit der Planung bei. 
Die grüne Mitte des Baugebietes bietet die Möglichkeit, sowohl Kinderspielplatz als 
auch Treffpunkt der Anlieger zu sein. Es sind drei großkronige Bäume vorgesehen, 
die auch optisch ( Höhenentwicklung ) die Mitte bzw. die ganze Bebauung dominie¬ 
ren. 

7.4 Bodenordnende Maßnahmen 

Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes ist keine Neuordnung der Bodenverhält¬ 
nisse notwendig, da sich die Grundstücke ( bis auf Bestand ) im Besitz der Gemein¬ 
de befinden. 

7.5 Überschlägige Ermittlung der Kosten 

Die Kosten der Erschließung sind nachfolgend überschlägig ermittelt. Dabei bleibt 
der Grunderwerb unberücksichtigt. 

Verkehrsanlagen 
Kanalbau 
Wasserleitungsbau 
Landschaftsgestaltung 
Straßenbeleuchtung 

290.000,00 DM 
280.000,00 DM 
120.000,00 DM 
40.000,00 DM 
20.000,00 DM 

Gesamt 750.000,00 DM 



Seite 23 

7.6. Begründung zur Festsetzung Ziffer 5.2.2 Textteii 

Die Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten wurde aus städtebaulichen Gründen aufgenommen. 
Eine höhere Auslastung würde zu Baukörpern führen, die sich in das dörflich geprägte Bild von 
Weidenbach nicht einfügen. 
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1 

/a/ 

/b/ 

Id 

/dl 

• Id 

IV 

Grundlagen 

Angaben der Gemeinde Heldenstein zur Bauleitplanung und zur Verkehrsbelas¬ 
tung auf der Bahnlinie München-Simbach; 

Anaben der Autobahndirektion Südbayem zur Planung der Bundesautobahn 
A 94 München-Pocking; 

Angaben des Landratsamtes Mühldorf a. Inn, Fachstelle fiir den technischen 
Umweltschutz, zum erforderlichen Prüfungsumfang und zur Beurteilung der 
Verkehrslärmimmissionen; 

-DIN 18005 - Teil 1, Mai 1987, "Schallschutz im Städtebau, - Berechnungsver- 
fahren" und 
-Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz¬ 
gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImschV); 

VDI-Richtlinie 2573, vom Februar 1974, "Schutz gegen Verkehrslärm - 
Hinweise für Planer und Architekten"; 

VDI-Richtlinie 2719, vom August 1987, "Schalldämmung von Fenstern"; 
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2 Situations- und Aufgabenbeschreibung 

Weidenbach liegt an der Bahnlinie München-Simbach und an der Trasse der geplanten 
Autobahn A 94 München-Passau. Am südwestlichen Ortsrand soll ein "allgemeines 
Wohngebiet" ausgewiesen werden. Das Baugebiet erstreckt sich auf einem flach, nach 
Nordwesten ansteigenden Hang. 

Das Baugebiet umfaßt 14 Wohngebäude. 

Die Trassen der beiden o.a. Verkehrsanlagen verlaufen im Norden (Bahnlinie) bzw. im 
Süden (A 94, geplant) des Baugebietes. Die Kreisstraße MÜ 21, am Südostrand des 
Baugebietes ist laut Vorgaben aufgrund ihrer geringen Verkehrsdichte nicht be¬ 
urteilungsrelevant. 

Im Bereich des Planungsgebietes steigt das Gelände von ca. 426 m nach Westen bis auf 
430 m bzw. 438 m an. Weiter in westlicher Richtung, ca. 150 m vom Rand des Planungs¬ 
gebietes entfernt, wird die Hangkuppe mit einer Höhe von ca. 450 m erreicht. Zur ge¬ 
planten Autobahntrasse besteht für das ganze Baugebiet eine Sichtverbindung; in diesem 
Bereich der A 94 sind Lärmschutzwälle vorgesehen. In Richtung auf die Bahnlinie be¬ 
steht nur für die Parzellen 1 bis 7 eine eingeschränkte Sichtverbindung (Gelände und Be¬ 
bauung von Weidenbach). 

Die Höhenangaben sind aus dem Flächennutzungsplan-Auszug entnommen und beziehen 
sich auf NN. 

Auftragsgemäß sind die Lärmeinwirkungen der Bahnlinie und der geplante A 94 
für das Baugebiet auf der Grundlage der DIN 18005 /d/ zu beurteilen und ggf. ein 
Abwägungsvorschlag auszuarbeiten. 
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3 Emissionssituation 

Für die geplante A 94 und die Bahnlinie wurden die für eine Berechnung der Emissions¬ 
pegel erforderlichen Angaben im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes von den 
Baulastträgem mitgeteilt. Auf der Grundlage dieser Angaben berechnen sich für die bei¬ 
den Verkehrslärmqueilen folgende Emissionspegel: 

Verkehrsweg: A 94 
Bereich: Weidenbach / Kehrhamer Feld 

DTV ^ X ’ (2010) 

Richtgeschw. 

Lkw-Anteil 

Lm,E indB(A) 

Kfz/24h 45000 

km/h 130 

tagsüber nachts 
% 12,2 19,3 

74,6 69,4 

Verkehrsweg: Bahnlinie München-Simbach 
Bereich: Weidenbach / Kehrhamer Feld 
Zuggallung Scheibenbrems 

-anleil in % 

IC/CE 100 

RS 50 

RB 50 

Güterzüge: 0 

0 

0 

Anzahl der Züge 
tags nachts 

44 4 

44 4 

32 4 

22 14 

18 26 

7 7 

Geschw. Zuglänge 
in km/h in (ni) 

200 360 

140 250 

140 70 

120 550 

100 600 

90 250 

indB(A) 75,2 75,3 
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4 Straßenverkehrslärm 

Für die geplante A 94 -Trasse stehen die Höhenangaben und Vermaßungen nicht zur 
Verfügung. Auf dem in der Anlage zu diesem Bericht enthaltenen Übersichtsplan sind je¬ 
doch die Abstände zur Bebauung von Weidenbach und die Ausstattung mit Schallschutz¬ 
wällen bzw. -wänden zu ersehen. Bei der Planung der A 94 war das im Südosten des 
Baugebietes bereits bestehende Wohngebiet mit den entsprechenden Immissionsgren¬ 
zwerten der 16. BImschV /d/ zu berücksichtigen. Da durch das Baugebiet der Abstand 
zwischen Wohnbebauung und der Trasse der A 94 nicht verringert wird, sind dort ver¬ 
gleichbare Lärmpegel zu erwarten. 

Immissionsort Abstand zur 
A 94 in (m) 

A Ls, in 
dB(A) 

A Lz in 
dB(A) 

Lr -Tag in 
dB(A) 

Lr -Nacht in 
dB(A) 

best. Bebauung 300 -15,8 6 59 49 

Baugeb.-Süd 325 -16,4 5 55 49 

Baugeb.-Mitte 400 -18,0 5 54 48 

Baugeb.-Nord 425 -18,4 4 54 49 

5 Schienenverkehrslärm 

Ohne eine Berücksichtigung der Abschirmung durch das Gelände bzw. die Bebauung von 
Weidenbach ergeben sich durch die Bahnlinie folgende Beurteilungspegel: 

tagsüber 52,2 dB(A) und nachts 52,3 dB(A). 

(Entfernung zur Trasse mindestens 400 m/Pegelminderung -18 dB(A)/Abzug für "freie Strecke 
-5 dB(A)) 

Für die Abschirmung durch das Gelände und die vorgelagerte Bebauung von Weiden¬ 
bach kann ein zusätzlicher Abzug von mindestens 5 dB(A) vorgenommen werden. Für 
die vom Schienenverkehrslärm am meisten betroffenen Nordostfassaden der Parzellen 1 
bis 7 sind somit Beurteilungspegel von: 

tagsüber 48 dB(A) und nachts 48 dB(A) 

zu beachten; an den restlichen Parzellen des Baugebietes treten wegen der zusätzlichen 
Abschirmung durch die vorgelagerten Gebäude im Baugebiet geringfügig niedrigere Be¬ 
urteilungspegel auf. 
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6 Zusammenfassung 

Für den Verkehrslärm auf der Bahnlinie München-Simbach und der geplanten Autobahn 
A 94 München-Pocking werden im Baugebiet Beurteilungspegel von 55 dB(A) am Tag 
und 49 dB(A) in der Nacht prognostiziert; da die Bahnlinie im Norden und die Autobahn 
im Süden des Baugebietes verlaufen, findet an den Gebäudefassaden keine vollständige 
Addition der Beurteilungspegel statt. 

Durch die beiden Verkehrslärm quellen wird der Nacht-Orientierungswert der DIN 18005 
für ein WA-Gebiet überschritten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImschV werden 
eingehalten. 

Zum Schutz der Nachtruhe sinnvolle passive Schallschutzmaßnahmen wie eine Grundriß¬ 
orientierung, eine Orientierung der Lüftungsfenster bzw. eine Zwangslüftung für Schlaf- 
und Kinderzimmer werden, wie besprochen, durch das Landratsamt Mühldorf 
festgesetzt. 

7 Ab wägungs vor s chl ag 

Beim Bau der Autobahn A 94 München-Pocking wird der erforderliche Schallschutz für 
Weidendbach durch die Aufschüttung von Lärmschutzwällen berücksichtigt. Die Schall¬ 
schutzmaßnahmen entlang der Autobahn wirken auch auf das Baugebiet. Die Bahnlinie 
München-Simbach wird durch das Gelände und die Bebauung von Weidenbach in Rich¬ 
tung auf das Baugebiet abgeschirmt. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImschV werden 
am Baugebiet nicht überschritten. 
Im Rahmen der gemeindlichen Abwägung, werden zusätzliche aktive Schallschutzmaß¬ 
nahmen wegen der geringen Lärmpegelminderungen die mit einem verhältnismäßigen 
Aufwand noch zu erzielen sind und wegen der negativen Auswirkungen auf das Land¬ 
schaftsbild abgelehnt. Die Überschreitung des Nachtorientierungswertes der DIN 18005 
um bis zu 4 dB(A) wird als zumutbar angesehen. 
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Bekanntmachung 
über die Genehmigung und Auslegung 

— eines Bebauungsplanes — 1) 

— tfof Andeniwg eine» Bebauungspläne« ■ 1) 

Der 3tacH MaHrt- - Gemeinderat 

hat am..für das Gebiet. 

Weidenbach, Kehrhamer Feld 

einen Bebauungsplan - ofr»Äwdenjwg doo Bobawungoplon^p 1) - als Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan —Dioeo 

ÄfiHeruwg eteo Bobouuagoplanoo de»* Rogiorung von/dor ’). 

vom Landfatsam^ .■■.;..mit Cehreibew vom.Nr. 

Senohmigt worden - gilt gomäB § 6 Abe. <1 Sata 4 BayCB ale genehmigt ;) 

■tat von der ncgieruwg von/dor 1)./ 

vom Landratsamt..Mühldorf .af„.Inn.mit Schreiben vom 17J,.Q2^133.7.. Nrj6.1.r.61.2/2.,S.g*35/^s 

gemäß § 11 Abs. 3 BauGB als rechtsaufsichtlich unbedenklich bezeichnet worden - gilt gern. § 11 Aboi 8 BauGB ol» 

i*o«Mooufoiah44+eh unfeodooUlioh ■1). 

Der Bebauungsplan liegt samt Begründung ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Rathaus - in den Amts¬ 

räumen der Verwaltungsgemeinschaft -1) H.e.l.d.c.ns.t.e.iQ,...3ch.uls.tr.,...5...a,...S^-..431...Heldenstein.....".  

Zimmer Nr.9.. während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus, und kann dort eingesehen werden. 

Gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Bundesbau¬ 
gesetzes beim Zustandekommen eines Bebauungsplanes unbeachtlich, wenn sie im Falle einer Verletzung des in § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind, oder im Falle von 
Abwägungsmängeln nicht innerhalb von sieben Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder die Mängel begründen soll, ist 
darzulegen (§215 Abs. 2 BauGB). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches über die fristgemäße Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

Auf die nebenstehenden Genehmigungsauflagen und Hinweise bzw. Rügen und Hinweise aus dem rechtsaufsichtlichen 
Bescheid wird verwiesen. 

') Nichtzutreffendes streichen! 

Boorberg-Vordruck 70 610/671.2 - Bekanntmachung eines genehmigten bzw. angezeigten Bebauungsplanes bzw. der genehmigten Änderung 
Zß Richard Boorberg Verlag. 8000 München 80. Tel. 0 89/43 20 55 Nachdruck verboten! (20687) 

Genehmigungsauflagen und Hinweise: 

1. In der Festsetzung 5.2.2 wurde die Zahl der Wohneinheiten begrenzt, 
sind die besonderen städtebaulichen Grunde in der Begründung darzulegen. 

Hie -zu 

2. Eine Festsetzung der Schnurgerüstabnahme durch das Landratsamt und die 
Gemeinde ist aufzunehmen. 

3. Bei den Verfahrensvermerken ist die Angabe von Ort, Datum und Dienstbe¬ 
zeichnung "Bürgermeister" vorzunehmen. 
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Bauleitplanung; 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 "Weidenbach - Kehrhamer 
Feld" der Gemeinde Heldenstein 
hier: Anzeigeverfahren 

Anlagen: 1 Bebauungsplan mit Begründung 
i.d.F. vom Dezember 1996 

1 Verfahrensordner 
1 Empfangsbestätigung 

Der am 03.12.1996 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr. 19 
"Weidenbach - Kehrhamer Feld" in der Planfassung vom Dezember 
1996 verletzt keine Rechtsvorschriften, sofern folgende Auflagen 
befolgt werden: 

Auflagen: 
1. In der Festsetzung 5.2.2 wurde die Zahl der Wohneinheiten be¬ 

grenzt. Hierzu sind die besonderen städtebaulichen Gründe in 
der Begründung darzulegen. 

2. Eine Festsetzung der Schnurgerüstabnahme durch das Landrats¬ 
amt und die Gemeinde ist aufzunehmen. 

3. Bei den Verfahrensvermerken ist die Angabe von Ort, Datum und 
Dienstbezeichnung "Bürgermeister" vorzunehmen. 



Gründe: 

Der Bebauungsplan "Weidenbach - Kehrhamer Feld" unterliegt 
keiner Genehmigungspflicht, sondern der Regelung des § 11 Abs. 1 
2. Halbsatz BauGB (Anzeigeverfahren), da ein Flächennutzungsplan 
vorhanden ist. 

Das Anzeigeverfahren beschränkt sich auf eine Rechtskontrolle. 
Zuständig ist das Landratsamt Mühldorf a. Inn (§ 11 Abs. 1, § 
203 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 4 ZustVBau). 

Die Rechtskontrolle ergab, daß der Bebauungsplan nicht zu bean¬ 
standen ist. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechen bei Beachtung 
der Auflagen den materiell-rechtlichen Anforderungen. Insbeson¬ 
dere stimmt das mit diesem Bebauungsplan geschaffene allgemeine 
Wohngebiet mit der Darstellung des Flächennutzungsplanes überein 
(siehe 2. Änderung des Flächennutzungsplanes genehmigt am 
19.06.1995 durch die Regierung von Oberbayern). 

Die Auflage 1 ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB geboten. Die 
Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten ist aus städtebaulichen 
Gründen (z.B. dörflich geprägtes Gebiet) möglich. Diese Gründe 
sind in der Begründung des Bebauungsplanes anzugeben. 

Die Auflage 2 war aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 
17.04.1996 erforderlich. In der vorliegenden Planfassung war 
diese Festsetzung nicht eingearbeitet. Der Gemeinderatsbeschluß 
wurde noch nicht vollzogen. 

Die Auflage 3 dient zur ordnungsgemäßen Ausfertigung eines Be¬ 
bauungsplanes . 

Sämtliche Auflagen sind redaktioneller Art. Sie können von der 
Verwaltung in eigener Zuständigkeit vorgenommen werden. Ein Ge¬ 
meinderatsbeschluß ist hierfür nicht erforderlich. 
Die Änderungen sind auf dem Plan zu kennzeichnen, das Datum der 
Änderungen ist auf dem Plan anzugeben. 

Verfahrensrechtliche Fehler wurden nicht festgestellt. 

Die Verfahrensvermerke sind noch vollständig auszufüllen. 

Sobald der Bebauungsplan entsprechend ergänzt ist, darf das Ver¬ 
fahren mit der Bekanntmachung nach § 12 BauGB abgeschlossen wer¬ 
den. In der Bekanntmachung ist ein Hinweis auf § 44 Abs. 3 Sätze 
1 und 2 und Abs. 4 (vgl. § 44 Abs. 5 BauGB) sowie ein Hinweis 
auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB (siehe § 215 Abs. 
2 BauGB) aufzunehmen. Ferner ist anzugeben, wo der Bebauungsplan 
eingesehen werden kann. Nach der Bekanntmachung wird das Land¬ 
ratsamt Mühldorf a. Inn den Anzeigevermerk anbringen. Dazu sind 
vier vollständige Bebauungsplan-Ausfertigungen mit Begründungen 
und die Bekanntmachung vorzulegen. 
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Rcchtsbchelfsbclehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nacli seiner Bekanntgabe (Zustel lung) Widerspruch erhoben werden. 

Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungs- oder Leistungsorte staatlich anerkannten 

allgemeinen Feiertag oder einen Samstag, so tritt nach § 193 BGB an die Stelle eines solchen Tages der nächste 

Werktag. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem unterfertigten Landratsamt in 84-953 

Mühldorf a. Inn einzulegen. 

Die Frist ist auch gewahrt, wenn der Widerspruch rechtzeitig bei der Regierung von Oberbayern, Maximi 1 ianstr. 

39, 80538 München, eingelegt wird. 

Sol Ite über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Trist, sachl ich nicht entschieden werden, so 

kann Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht in 80335 München, Bayerstraße 30, schriftlich oder zur Nieder¬ 

schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstel le dieses Gerichts erhoben werden. 

Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn 

wegen besonderer Umstände des Fal les eine kürzere Frist geboten i st. 

Die Klage muß den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern oder die Behörde - Träger der Ausgangsbehörde -) und den 

Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 

und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. 

Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 4 Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

I . A. 

gez . 

Hoch 
Reg.-Rat 

in Abdruck an: 
Sachgebiet 36/2 
Herrn Beck 
im Hause 
mit 1 Bebauungsplan mit Begründung 

i.d.F. vom Dezember 1996 

mit der Bitte um Kenntnisnahme 



Landratsamt Mühldorf a. Inn 
Töginger Straße 18 84453 Mühldorf a. Inn 

Kurzmitteilung 

Az (bitte bei Antwort 
61-610/2 SG 35/4 st 

r 

Sachyebiet 36/2 
Herrn Beck 

im Hause 

L 

angeben) Bearbeiter 
Herr Heimerl 

Mühldorf a. 
18.03.1997 

Inn, den 

Tel.Durchwahl-Nummer: 
08631/699-336 

Ihr Schreiben / 
Ihr Anruf vom 

Ihr Aktenzeichen 
J 

Betreff: Bauleitplanung; 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 "Weidenbach - Kehrhamer 
Feld" der Gemeinde Heldenstein 

Anlagen: 1 Bebauungsplan mit Begründung 
i.d.F. vom 19.02.1997 

1 Bescheid vom 17.02.1997 
1 Bekanntmachung 

Mit der Bitte um 

E 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Kenntnisnahme 

Stellungnahme 

baldige Erledigung 

Rückgabe nach Kenntnisnahme 

Weiterleitung an 

Mitteilung über den Sachstand 

Ausfüllung und Rücksendung 
anliegender Vordrucke 

S-rc.'/c fit* /in 
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fast * Ac > £& r 
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[}T| zum Verbleib [31 Abgabenachricht wurde erteilt 

] Der Eingang Ihres Schreibens vom wird bestätigt. 

Beiliegende Unterlagen werden für Ihre Plansammlung übersandt. 

Mit freundlichen Grüßen 
I .A. 

Zutreffendes ist angekreuzt 


